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»is de overste Pschtener unfts Stichtes« erwähnt, und demselben
nur die Besetzung der Güter mit Amthörigcn Leuten gestattet, und
sowie in der Urkunde von 1497 sonstige Beschränkungen aus¬
gesprochen. — Merkwürdig ist auch der Revers Johanns Ooe-
lackcr, als er zum obersten Schulten des Huckarder Hofs ernannt
ward, von 1415 Er verpflichtete sich, keine behandigte Leute
zu verwechsclcn, die Hovcslüde nicht höher zu dringen noch zu
schätzen, dann nach des Hofes Rechte, alle Jahr auf Margarethen
Tag sein Schultcnamt für geendigt zu halten, u. s. w. — Daß
das Stift Essen allmälig die Schulten-Aemtcr, 1560 auch das
des Hofs Huckarde, cingczogcn und durch die Behandigungskam-
mer die Hobshcrrschaft ausgeübt habe, ward schon oben §. 68 IV.
bemerkt. —

Man kann also über das Verhältnis des Hofsschulten oder
Schultheiß im Allgemeinen nichts anders sagen, als daß er den
Hofshcrrn vertrat, und das Speziellere des Rechtsverhältnisses
zwischen Beiden, des sogenannten Schultenrechts, aus den Verträ¬
gen und der Observanz zu erkennen jss ^ ?), — In den Hofsrcch-
ten wird der Schultheiß als Stellvertreter des Hofsherrn immer
vorausgesetzt, und man möchte hier fast eine Anwendung des
Grundsatzes im Sachsenspiegel 8 6) finden, daß kein Richter ein
recht Ding haben möge ohne seinen Schultheiß ^).

72.

Auch Vögte kommen bei den Hobsgütern vor. Inzwischen
sind die Bedeutungen dieses Ausdrucks hier wesentlich verschieden.
Es lässt sich nämlich:

83) Beilage 53.

84) Beilage 82.

85) Daß das Hosschulten - Amt zuweilen zur Beeinträchtigung der

Hofcslcute gebraucht worden, geht z. B. aus dem tz. 14 des

Vergleichs der Eickclschen Hoflcute (Beilage 2<>) hervor, wo es

als eine der Beschwerden der Hofesleute erscheint, daß zwei

Schulten angestellt, und nun jeder Schulte einen Goldgulden

für einen Gerichtstag habe» wollte.

86) Buch 3, Art. 53.
87) S> k u.kt'on llort' clo jnrixllictione Lorinairiou k. III-, 8ovt.
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1 , nickt verkennen, daß Vogt zuweilen nur ein anderes Wort

für Schulte ist. So z. B. in den Beilagen 49, 50, 51, wo

der „Vaget" „Erffvaget" von Büren offenbar blos Schult¬

heiß ist. Gleiches ist der Fall bei dem „Hovesvogt" von

Westhoven Im Elmenhorster Hofsrecht unter dem

Titel: »van Vögcdcn der Reichshöve«, wird ausdrücklich ge¬

sagt: »want ein Vogt ist, so vil gesagt, als ein Knecht, der

»für syner Loon gulde uphevct und heiltet, ein Knecht synes

»Herren, durch dat fall he ime dat syne bewaercn, so dat idt

»ime nicht verloren werde, also hefft der Kcyscr over die

»Lüde gesatt die Vogte und anders nicht, darumb nicht, dat

sie Heren wcren over des Keyscrs Hoeve und Hoevcncr.« —

Von einem solchen Verhaltniß mag denn auch wohl das

„Vogtgedings-Gericht" benannt worden sein, was die Ho

vesschultin des Herdecker Hoss Anno 1508 des andern Tags

nach Ncynoldi gehalten

2. Ganz anderer Natur ist aber ein anderes, das wahre Vogts-

Verhaltniß. Gemäß dem Instrumenium cle juiibus Ouu-

t.18 cks Dorsten von 1401 a») war der Graf von Cleve und

der Graf von Mark erwählter Vogt des Hofs Dorsten, und

bezog in dieser Eigenschaft von den Hofgenosscn jährlich 25

Mark — Dorstcnscher Wahrung — Vaigtbeede, welche die

Hofgenossen unter sich nach alter Sitte, der eine viel, der an¬

dere wenig, aufbrachten. Ferner erhielt er jährlich von jedem

Gute ein „Vastavens Hoyn". Sonntag vor Margaretha

mussten die Hofgenossen dem Vogte vier Wagenpferde nach

Güttcrswyck schicken, welche das Getreide des Vogts auf den

dortigen Boden fahren mußten, und vom Vogt während dem

das Futter erhielten; Sonntags vor Johannis Enthauptung

sollte der Vogt die Pferde zurückschickcn. Es ist ausdrücklich

bemerkt, daß der Vogt weiter durchaus keine Ansprüche habe.

Die Pflicht des Vogts war, die Hofgenvssen zu vertheidigen

8S) Beilage 16.
89) Beilage 17.
90) Beilage 20.
91) Beilage 62, Art. 10, 11, 12.
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und in allen Rechten, Herkommen und Freiheiten zu erhal¬
ten. Jene Bogt-Einkünfte hatte übrigens damals der Graf
Bielen zu Lehn gegeben, welche also von diesen Abgaben seine
Vasallen waren. Dem Hofshcrrn, dem Kapitel zu Lauten,
war dies unangenehm, und cs wurde daher in jenem Instru¬
ment an die Hofhörigen die Frage gestellt, ob der Vogt zu
einer solchen Anweisung der Vogtei-Einkünfte ohne Einwil¬
ligung des Hofsherrn befugt sei, worauf dieselben inzwischen
nur ausweichend antworteten, die Sache dem Kapitel und
dem Rechte überließen. — Auch über den Cölnischcn Hof
zu Schwelm hatte der Herzog von Cleve eine solche Vogtei;
die Hobsrechte s 2 ) sprechen sich darüber kurz und bündig
aus: »Der Herzog von Cleve soll seyn ein Erbvogt des Cvl-
»nischen Hofes zu Schwelm, und soll haben zwei Foderun-
»gen, eyne bei Stroe und eyne bei Graste mit zweyen Rid-
»dern, und mit zweien Knechten, und mit zweien Haveken,
»und mit zweien Wynden, und der Boumeister soll die Fn-
»derungh thuen von der Gülten und Rhenten des vorgemcl-
»tcn Havcs-<- — Der Schultheiß kommt in den folgenden
Artikeln noch besonders vor, der Vogt ist also um so mehr
ein reiner Schirmherr. — Nückflchtlich des Hofs Herbcde
findet sich ebenfalls eine Vogtei ^), aber, wie aus der Bei¬
lage 30 hervorgeht, eine solche, welche sich von der Hossherr-
schafl nicht unterscheidet, so, daß wir fast versucht wären,
anzunchmen, daß der Graf Engelbert die ^llvocatia eurÜ8
mit Hofesherrschaft gleichbedeutend gehalten.

73.

Die Leitung des Gerichts, überhaupt dasjenige, was dem
altdeutschen Richter im Gegensatz gegen die Schöffen und den Um¬
stand oblag, war eigentlich Sache des Schultheiß. Gegen die
neuere Zeit hin findet man indessen häufig eigene Hofsrichter, so
daß auf diese Weise gewissermaßen in diesem kleinen Staate die
dem Hofschulten verbleibende, oder einem besonder» Amtmann
vom Hofsschulten übertragene, Administration von der Justiz ge-

92) Beilage 21.

9S) Beilage 29.
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